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Sechzehnte Durchführungsbestimmung 
zur Steuerreformverordnung 

(Abführung der Körperschaftsteuerzahlungen 
1943 der Vereinigungen volkseigener Betriebe).

Vom 15. Oktober 1949

Auf Grund des Artikels 24 Abs. 2 der Verordnung 
zur Änderung und Ergänzung von Steuergesetzen 
(SteuerreformVerordnung) vom 1. Dezember 1948 
(ZVOB1. I 1949 S. 235) wird folgendes bestimmt:

§ 1
. Veranlagung für das Rumpfwirtschaftsjahr 1948 und l 
Anrechnung überzahlter Steuern auf Vorauszahlungen 

für das Kalenderjahr 1949
(i) Ergeben sich bei der auf Grund bestätigter Bi

lanzen durchzuführenden endgültigen Veranlagung 
der Vereinigungen volkseigener Betriebe (Z) für das 
Rumpf Wirtschaftsjahr 1948 (l.Juli bis 31. Dezember 
1948) Körperschaftsteuernachzahlungen, so sind diese

aus denjenigen Körperschaftsteuervorauszahlungen 
zu decken, welche für das Kalenderjahr 1949 gelei
stet wurden.

(2) Sind Steuerüberzahlungen geleistet worden, so 
ist der überzahlte Betrag den Vorauszahlungen für 

i 1949 zuzurechnen.

£ Festsetzung und Entrichtung von Vorauszahlungen 
' und deren Anrechnung bei der Veranlagung für das 

Kalenderjahr 1949
(1) a) Auf Grund der Halbjahresbilanzen zuns 

30. Juni 1949 und der Ergebnisrechnung für 
P, das erste Halbjahr 1949, welche mit den

der fachlichen Hauptverwaltung einge
reichten Abschlüssen übereinstimmen müs
sen, ist seitens des Deutschen Zentralfinanz
amtes für die sowjetische Bissatzungszone 
die auf diesen Halbjahresgewinri entfal
lende Körperschaftsteuer zu errechnen.
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